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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europäischen 

Patents 0 073 402 (Anmeldenummer 82 107 453.1). 

Anspruch 1 dieses Patents lautet: 

11 1. Gradientenspulen-System für eine Einrichtung zur Er- 

zeugung von Abbildungen eines Objektes mit Hilfe der 

Kernspinresonanztechnik, insbesondere für die Zeugmato-

graphie, mit einem den Radius r aufweisenden hohi-

zylindrischen Tràgerkörper (9), der einen Abbildungsbereich 

(10) umschliei3t und dessen die z-Achse eines rechtwinkligen 

Koordinatensystems definierende Zylinderachse der Richtung 

des Grundmagnetfeldes B 2  der Einrichtung entspricht, 
mindestens einem Paar von ringförmigen Einzelspulen (23, 

25), die zur Erzeugung eines im Abbildungsbereich (10) mi 
wesentlichen konstanten Magnetfeldgradienten G  ?B/Z 

entlang der z-Achse auf dem Trägerkärper (9) symmetrisch 

bezüglich einer durch den Abbildungsbereich (10) senkrecht 

zur z-Achse verlaufenden und die x-y--Ebene des Koordinaten-

systems bildenden Querschnittsebene angeordnet und gegen-

sinnig stromdurchflossen sind, einem ersten der Erzeugung 

eines im Abbildungsbereich (10) im wesentlichen konstanten 

Magnetfeldgradienten G x  =?B2/x des Grundmagnetfeldes Bz  in 
x-Richtung dienenden Satz von sattelförmigen Einzelspulen, 

die sich paarweise gegenüberliegend auf die Mantelfläche 

des Trägerkärpers (9) aufgesetzt und auBerdem paarweise 

symmetrisch bezüglich der genannten Querschnittsebene 

angeordnet sind und jeweils zwei in z-Richtung verlaufende 

gerade Leiterstücke (17, 18; 17 1 , 18 1 ) sowie jeweils zwei 
senkrecht zur z-Achse in Umfangsrichtung des Tràgerkörpers 

(9) verlaufende bogenförmige Leiterstücke (14, 15) auf-

weisen, wobei die Stromrichtung in den in Umfangsrichtung 

benachbarten geraden Leiterstücken von sich paarweise 

gegenüberliegenden sattelfórmigen Einzelspulen jeweils 

4 

03241 	 .1... 



2 	 T 263/88 

gleich und ferner jeweils entgegengesetzt zu der Strom-

richtung in den beiden entsprechenden geraden Leiterstücken 

der jeweils zu diesen Einzelspulen symmetrischen Einzel-
spulen ist, sowie einem deiu ersten Satz entsprechenden 

zweiten Satz von sattelförinigen Einzelspulen zur Erzeugung 

eines liii Abbildungsbereich (10) im wesentlichen konstanten 

Magnetfeldgradienten Gy  B/?y des Grundmagnetfeldes Bz  in 

y-Richtung, dadurch gekennzeichnet, 

daB den der genannten Querschnittsebene unmittelbar 

benachbarten bogenfärmigen Leiterstücken (14) der 
sattelförmigen Einzelspulen (4 bis 7) zur Erzeugung der 

x- bzw. y-Feldgradienten Gx  bzw. Gy  jeweils ein weiteres 

bogenförmiges Leiterstück (16) parallelgeschaltet ist, 

daB die Abstände der einzelnen bogenförmigen Leiter-

stücke (14, 16, 15) dieser Einzelspulen (4 bis 7) von 
der Querschnittsebene vorbestinunte Werte a1 bzw. a3 bzw. 

a2 haben, und 

daB die Amperewindungszahlen dieser bogenforinigen 

Leiterstücke (14, 16, 15) vorbestimmte, mit zunehinenden 

Abstand von der Querschnittsebene wachsende Werte 

haben." 

Die Ansprüche 2 bis 22 sind auf Anspruch 1 rückbezogen. 

II. 	Die Beschwerdeführerin hat gegen die Patenterteilung unter 

Nennung der Dokuinente: 

Dl: 	"Journal of Applied Physics", Bd. 38, Nr. 6, 

Mai 1967, Seiten 2563-2586; 

D2: 	"Advances in Electronics and Electron Physics", 

Bd. 34, 1973, Seiten 1-93; und 
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3 	 T 263/88 

D3: 	US-A-3 569 823 

im Hinblick auf Art. lOOa EPU sowie ferner auch gemàB 
Art. lOOb EPU Einspruch erhoben. 

III. Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch zurückgewiesen. 

Sie steilte dabei folgendes fest: 

Der Gegenstand des Streitpatents erfüile die Bedingungen 

des Artikels 57 EPU, da Anspruch 1 auf em "Gradienten-

spulensystein" für elne Einrichtung der Kernspinresonanz-

Technik gerichtet sei, das als soiches auf einem gewerb-

lichen Gebiet hergestelit und benutzt werden kônne. 

Der Einwand gemäB Artikel lOOb EPU girige fehl, da die 
Beschreibung des Streitpatents zahireiche Angaben Uber 

die Abstànde a der Bogenstücke von der Symmetrieebene 

und die Arnperewindungszahlen I.N enthielte, womit der 

Fachntann das Gradientenspulen-System realisieren und den 

gewünschten technischen Effekt erzielen könne. 

C) Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents sei neu 

und erfinderisch (Art. lOOa EPU) da insbesondere weder 

aus den Dokumenten Dl, D2 und D3 noch aus dem sonstigen 

zu berucksichtigenden Stand der Technik die Kennzeichen-

merkmale a), b), und c) des Anspruchs 1 als an sich 

bekannt zu entnehmen seien. 

IV. 	Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin (Em- 

sprechende) Beschwerde erhoben und in ihrer Beschwerde-

begründung zur Stützung ihrer Argumentation ferner erstmals 

folgende Dokumente genannt: 

03241 	 . . . 1... 



4 	 T 263/88 

 US-A-4 070 611; 
 DE-A-2 840 178; 
 EP-A-0 021 535; 
 EP-A-0 073 399. 

Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der ange-
fochtenen Entscheidung und den Widerruf des Streitpatents. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt sinn-
gemäB, die Beschwerde zurückzuweisen. 

Zur Begründung ihres Antrags tràgt die BeschwerdefUhrerin 
un wesentlichen folgende Argumente vor: 

Die im Anspruch 4 des Streitpatents enthaltene Abstands-
regel a2 = 100 a1 zeige, daB das einzige Unterschei-
dungsinerkmal gegenuber dein aus Dokuinent D3 bekannten 
Stand der Technik, nämlich die groBere Ainperewindungs-
zahi (IN2) des äul3eren Spulenbogens (15), aufgrund der 
groBen Entfernung einen vernachlàssigbaren EinfluB auf 
den Abbildungsbereich (10) habe. Da damit keine 
technische Wirkung erzielt werde, fehie es der Erfindung 
an gewerblicher Anwendbarkeit (Art. 57 EPU). 

Die inangelnde Ausführbarkeit (Art. lOOb EPU) sei durch 
folgende Uinstände bedingt: 

Dokuinent D3 lehre geinäl3 Fig. 29 jut Gegensatz zuni 
Streitpatent eine geringere Ainperewindungszahl jut 
àuBeren Bogenstück (15) gegenüber derjenigen jut 
inittleren (16), daher wisse der Fachniann nicht, was 
er tun solle. 

Zwar sei die intellektuell vorstelibare Konstruktion 
geinäB Anspruch 1 mit Hilfe der in den Ansprüchen 3, 6 
und 8 enthaltenen Werte realisierbar, doch nicht die 
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5 	 T 263/88 

darüber hinausgehenden Merkmale des Streitpatents. 

Insbesondere gäben die Unterlagen des Streitpatents 

keine Erklärung für die mit dem Abstand von der 

Symrnetrieebene zunehinenden Amperewindungszahlen der 

Bogenstucke und für ihre beanspruchten Abstands-

bereiche. Es sei vor allem unzulãssig, aus einem 

einzigen Beispiel das allgenieine physikalische Gesetz 

gemäi3 dein Kennzeichenmerkmal c) herzuleiten. 

C) Wenn man der Lehre gemdB Merkinal C) folgen würde, und 

beispielsweise für 1N1<1N3<1N2 - unter Einhaltung der 

in Anspruch 1 iinplizit enthaltenen Bedingungen IN2 = 

1N 1+1N3  - die ebenfalls unter den Wortlaut des 

Anspruchs 1 fallenden Werte 1<15<16 wãhlen würde, 

könnte der Fachmann aus dein Streitpatent nicht 

herleiten, an weicher Stelle die Spulenbôgen (15, 16, 

14) anzuordnen wären. Es fehie im Anspruch 1 eine 

Angabe wie die in den Spulenbögen fliei3enden Ströine 

von der jeweiligen Lage der Bägen abhangen. Die 

Angabe vorbestiminte5t  Werte im Nerkmal b) des 

kennzeichnenden Teils sei nichtssagend. 

Die in den Ansprüchen 9 und 11 beanspruchten Zahienwerte 

der Amperewindungen widersprächen sich 

Die in Figur 29 des Dokunients D3 dargesteliten Spulen 

nähmen als Korrekturspulen 1. Ordnung den Gegenstand des 

Anspruchs 1 neuheitsschädlich vorweg. Zwar hätten die 

bekannten Spulen un Gegensatz zum Spulensystem gemäB 

Anspruch 1 anstatt einer hóheren, eine geringe 

Ainperewindungszahl mm äufieren Spulenbogen als im 

inittieren, doch konnne dieser Unterschied zum einen im 

Wortlaut des Anspruchs 1 nicht eindeutig zum Ausdruck 

und kônne zum anderen aufgrund einer fehienden 

technischen Wirkung bei der Prüfung auf Neuheit auBer 

Betracht bleiben. 

4 
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5. Zumindest beruhe aber der Gegenstand des Anspruchs 1 aus 
folgenden Gründen nicht auf einer erfinderischen Tätig-
keit: 

Der weitere Unterschied des Spulensystems geniäl3 
Anspruchs 1 gegenuber der aus Fig. 29 des Dokuinents 
D3 bekannten Anordnung, näinlich der gleichgerichtete 
StromfiuB in den inittleren und inneren Spulenbägen 
(16, 14), kännte zwar erfinderisch sein, falls er den 
Drosseiwiderstand herabsetzen würde. Das sei jedoch 
aufgrund der stets existierenden Rücksträine nicht der 
Fall. 

Es sei für den Fachmann ohne weiteres erkennbar, daB 
der mittlere Spulenbogen beim Gegenstand des Streit-
patents und bei der aus Fig. 29 des Dokuments D3 
bekannten Spule dazu diene, Feldinhoniogenitäten 
2. Ordnung in einer Korrekturspule 1. Ordnung zu 
koinpensieren. 

Uberdies sei der Inhalt der Dokutnente Dl, D2 und D3 - 
entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung - in 
bezug auf Gradientenspulen relevant, da eine Gra-
dientenspule eine Korrekturspule für eine radiale 
Korrektur 1. Ordnung darstelle, die in den genannten 
Dokuinenten beschrieben sei. Die Ausschaltung von 
Feldinhomogenitäten 1. Ordnung sei gleichbedeutend 
mit der Erzeugung eines konstanten Gradienten, wobei 
es darauf ankomnme, daB die betreffende Spule keine 
hôheren harmnonischen Feldverzerrungen erzeuge. 
Insbesondere sei der Beschreibung des Streitpatents 
Spalte 3, Zeilen 27 bis 28, zu entnehmnen, dag mit 
Hilfe der Lehre des Dokumnents D3 eine gute Linearität 
eines Gradientenfeldes erzielt werden känne. 

03241 
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Die beanspruchten sattelförmigen Einzelspulen zur 
Erzeugung eines x- bzw. y-Feldgradienten seien - wie 

auch im Streitpatent, Spalte 7, Zeilen 36-61 angege-
ben - mit den aligemnein bekannten Gradientenspulen 

für die z-Richtung auf dem Gebiet der Kernspin-

resonanztechnik kombinierbar, wie sie z. B. aus den 

Dokumnenten D3, D5 und D6 bekannt seien und nicht nur 

mit den im Anspruch 1 definierten Spulen 23, 25. Der 

beabsichtigte Patentschutz sei also auf die 

sattelförmigen Spulen als soiche gerichtet, 

unabhängig von der Art der verwendeten z- 

Grad ientenspulen. 

Durch eine Komnbination der bekannten sattelfärmigen 

Einzelspulen mit den ringformnigen Einzelspulen, wie 

sie z. B. in Dokument D7 beschrieben seien, lasse 

sich eine erfinderische Tatigkeit ebenfalls nicht 

begrUnden. Denn Dokumnent D4 zeige in Fig. 4, daB die 

durch die sattelfärmigen Spulen bewirkten Gradienten-

felder Gx,  G und das durch die ringförmigen Spulen 

erzeugte Gradientenfeld G z  für die Erzeugung von 

Abbi1dungen eines Objekts zu unterschiedlichen 

Zeitintervallen erregt würden, so daB kein Zusammen-

wirken der einzelnen Gradientenfelder entstehen 

könne, das zu einer Komnbinationswirkung führen 

könnte. Uberdies wiesen Dokumnent D3 in Spalte 6, 

Zeilen 9 bis 11, und Dokument D2, insbesondere auf 

Seite 49, darauf hin, daB eine Korrekturspule die 

Wirkung einer anderen nicht durch Störfelder 

behindern dürfe. 

VII. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) stützt ihren 

Antrag un wesentlichen auf folgende Argumnente: 

1. Die technische Wirkung des Gradientenspulen-Systerns 

gemâB Anspruch 1 liege in der Erzeugung eines linearen 

03241 	 .1... 
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Gradienten des magnetischen Grundfeldes Bz  in x- oder y- 
Richtung innerhalb eines dreidiinensional ausgedehnten 
Abbildungsbereichs. Hierzu werde jeweils der äu8ere 
Bogen (15) einer konventionellen Satteispule unverãndert 
beibehalten und der dem Abbildungsbereich benachbarte 
Bogen (14) zur Bildung eines neuen, von der Symmetrie-
ebene entfernter liegenden, mittleren Bogenstucks (16) 

aufgespalten. 

Das Streitpatent gebe aus folgenden Gründen eine aus-
reichende Lehre zum technischen Handeln: Der Fachinann 
würde die Lehre des Streitpatents nicht mit den dem 
Dokument D3 entnehmbaren Fakten vergleichen, da für ihn 
ohne weiteres erkennbar sei, daB sich der bekannte 
inittlere Spulenbogen in Figur 29 des Dokuinents D3 im 
Gegensatz zu dem Bogen (16) des Streitpatents aus zwei 
verschiedenen Spulen zusammensetze und er somit einen 
anderen Feldtyp liefere. Der Fachmann entnehme dem 
Streitpatent ferner ohne weiteres, daB die Durchflutung 
im äuBeren Spulenbogen (15) der Suinnie der Durchflutungen 
mm mittleren (16) und inneren Spulenbogen (14) gleich 
und entgegengerichtet sei. Des weiteren bedürfe es 
keines expliziten Hinweises, daB die geraden und die 
bogenförinigen Seitenstücke miteinander leitend verbunden 
seien. 

Die in Fig. 29 des Dokuinents D3 dargestelite Spulen-
anordnung nehme den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht 
neuheitsschãdlich vorweg, da sie zur Materialunter-
suchung nicht aber zuin Herstellen von Schnittbildern 
geeignet sei, als Spule 3. Ordnung keinen linearen 
sondern einen quadratischen Feldbeitrag liefere, der 
mittlere Bogen nicht in derselben Richtung vom Strom 
durchflossen werde wie der innere, und sich die Ampere-
windungszahl des mittleren und nicht des äuBeren Bogens 
aus der Summe der Amperewindungen der beiden anderen 

03241  •. .1... 
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Bôgen zusa]Tunensetze. Zwar sel in Fig. 25 des Dokuments 

D3 auch eine Korrekturspule für eine lineare Feld-

ànderung dargestelit, doch weise diese die unaufge-

spaltene, konventionelle Form einer Satteispule ohne 

inneren Bogen auf. 

4. Weder dern Dokument D3 noch den weiteren von der Be-

schwerdeführerin genannten Dokumenten känne der Fachmann 

eine Anregung entnehrnen, in welcher Weise ein bekanntes 
Gradientenspulensystem aus konventionellen Satteispulen 

mit einern inneren und einern ãui3eren Bogenstück abzuwan-

dein sei, urn in einem ausgedehnten dreidimensionalen 

Raumbereich ein Feld mit linearein Gradientenverlauf zu 

erzeugen. Die in den Dokumenten Dl, D2 und D3 beschrie-

benen Korrekturspulen dienten dazu, das rnagnetische 

Grundfeld B z  bezuglich seiner Hornogenitàt zu korrigie-

ren. Gradientenspulen hingegen hätten zurn Ziel, das inag-

netische Grundfeld B z  derart abzuãndern, daB die Gra-

dientenB/ x  unddB/o nicht Null werden, sondern in 

nerhalb des Abbildungsbereichs einen konstanten endli-

chen Wert einnehmen. Keine der von der Beschwerdeführe-

nfl entgegengehaltenen bekannten Korrektur- oder Gra-

dientenspulen weise die kennzeichnenden Merkmale des An-

spruchs 1 des Streitpatents auf. Die nur zweibögigen 
Satteispulen der aus den Dokumenten D5 und D6 bekannten 

Gradientenspulen-Systeme seien überdies auf Zylinder-

flächen angeordnet, deren Achsen nicht parallel sondern 

senkrecht zur Richtung des magnetischen Grundfelds 

lägen. Dokument D4 beschreibe nur das Betriebsverfahren 

eines Kernspintornographen, bei dem die unterschiedlichen 

Gradientenfelder in zeitlicher Aufeinanderfolge 

angewandt würden, ohne auf die konstruktive Gestaltung 

des verwendeten Gradientenspulen-SystentS einzugehen. 

03241 	 . . . / . 
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Entsche idungsgründe 

Die Beschwerde ist zuiassig. 

Die Unterlagen des Patents in der erteilten Fassung sind im 

Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU nicht zu beanstanden. Ins-

besondere ist der sachliche Inhalt des erteilten An-

spruchs 1 durch den ursprüngiichen eingereichten Anspruch 1 

of fenbart. 

Gewerbliche Anwendbarkeit 

Wie bereits die Einspruchsabteiiung zu recht festgesteilt 

hat, 1st das durch den Wortlaut des Anspruchs 1 definierte 
Gradientenspuiensystein gewerblich anwendbar un Sinne des 

Artikel 57 EPU, weil es auf einein gewerblichen Gebiet, näni-
lich dem des Gerätebaus, hergesteilt werden kann. Dazu ist 

es nicht erforderlich, daB jedes Einzelteii der beanspruch-

ten Erfindung eine besondere technische Wirkung entfaltet, 

wie das of fenbar die BeschwerdefUhrerin fordern zu inüssen 

glaubt. 

Of fenbarung der Erfindung 

4.1 Da ein Fachmann Dokument D2 explizit entnehmen kann, daB 
die in Figur 29 dargesteilte Spule ein inagnetisches 

Potential 4. Grades und 1. Ordnung erzeugen soil (vgl. 

Fig. 29, 14A, 14B, 15A, 15B sowie Spalte 7, Zeilen 39-48), 

und es zu seinem Fachwissen gehört, daB für die Erzeugung 

eines konstanten GradientenB/ bzw.Bz/?y dagegen em 

Potential 2. Grades und 1. Ordnung erforderlich ist (vgi. 

D3, Fig. 25, 8D, Sp. 6, Z. 57-73), lassen entgegen der 

Auffassung der Beschwerdeführerin (vgl. Pkt. VI-2a) die 

gegenüber den Merkmalen des Anspruchs 1 kleinere Ampere- 

windungszahl des äuBeren Bogens der in Fig. 29 des Do-

kuments D3 dargesteilten Spule keine Zweifei an der Aus-

führbarkeit der Lehre des Streitpatents aufkoirnnen. 

p 

03241 
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4.2 	Wie die Beschwerdeführerin in Pkt. VI-2b selbst feststellt, 

1st die durch die Merkmale des Anspruchs 1 definierte 
Spulenkonstruktion mit Hilfe der in den Ansprüchen 3, 6 und 

8 angegebenen Abstandswerte (a1, a3, a2) der Spulenbôgen 

(15, 16, 14) von der Symmetrieebene (12) - unter Nach-

arbeitung der in den Ansprüchen 10 und 12 genannten 

Durchflutungsverhältnisse (IN1, IN3, IN2) - ohne weiteres 

realisierbar. Nach Auffassung der Kamnmer stelit die Ver-

ailgemeinerung dieser expliziten Parameter zu den Merkmalen 

b) und c) des Anspruchs 1 die Ausführbarkeit der durch den 

Wortlaut des Anspruchs 1 definierten Lehre nicht in Frage. 

Denn der Fachmann ist in der Lage zu erkennen, daB eine 

Abweichung von den vorstehend genannten, von der 

Beschwerdegegnerin offenbar als besonders vorteilhaft 

erachteten Werten nur zu einer Verkleinerung der räumlichen 

Ausdehnung des linearen Gradientenfeldes im Abbildungs-

bereich 10 unter 2/3 r bzw. zu weniger konstanten 

Gradienten führt; vgl. das Streitpatent, Spalte 7, 
Zeilen 19 bis 27. Somnit definiert nach Auffassung der 

Kammner Anspruch 1, und zwar auch in seinem Kennzeichen-

mnerkmal c), entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin 

(vgl. Pkt. VI-2b), keine spekulativen Bereiche, in denen 

die angestrebte Lösung nicht erreicht wird. Vielmehr stelit 

das Nerkmal c) eine aligemeine Dimnensionierungsvorschrift 
dar, die dem Fachmann die Richtung weist, so daB er je nach 

semen speziellen praktischen Anforderungen ohne weiteres 

die erforderlichen konstruktiven MaBnahmen treffen kann. 

4.3 Das Vorstehende gilt nicht nur für die Amperewindungszahlen 

(IN) der drei Spulenbägen, sondern auch für die Festlegung 
ihrer Abstànde (a) von der "Querschnittsebene" (Symmetrie-

ebene); vgl. Pkt. VI-2c. Wie schon die Einspruchsabteilung 

in der angefochtenen Entscheidung zu recht festgestellt 

hat, enthält das Streitpatent zahlreiche Angaben über Ab-

stände und Amnperewindungszahlen IN der Spulenbägen, die dem 

03241 	 ./... 
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Fachinann hinreichend Anhaltspunkte geben, uin die Lehre des 
Streitpatents erfoigreich nachzuarbeiten. Insbesondere bie-
ten nach Auffassung der Kammer die in den Ansprüchen 2, 4 
und 7 of fenbarten Bereiche und die in den Ansprüchen 3, 5 
und 8 definierten bevorzugten Werte für die Abstànde der 
Spulenbägen von der Querschnittsflàche eine hinreichende 
Orientierung, uin insbesondere un Rahinen der bevorzugten 
Ainperewindungszahlen ohne unzuinutbares Berechnen und Aus-
probieren die un Merkinal b) des kennzeichnenden Teil ge-
nannten vorbestinuntentI  Werte a1, a3, a2 dieser Abstände in 
die Praxis umzusetzen. 

4.4 Wie vorstehend un einzelnen dargelegt, erachtet die Kaminer 
die Erfindung mi Streitpatent so deutlich und vollstándig 
of fenbart, daB ein Fachmann sie ausführen kann. Soinit steht 
Art. lOOb EPU der Aufrechterhaltung des Patents in der er-
teilten Fassung nicht entgegen. 

4.5 DaB bei einer oberen Durchflutungsgrenze im äuBeren Spulen-
bogen (15) von IN2 = 5xIN1 die obere Durchflutungsgrenze un 
mittleren Spulenbogen (16), im Hinblick auf die im 
Anspruch 1 iinplizit enthaltene Bedingung IN2 = 1N1+1N3, 
nur IN3 = 4xIN1 (und nicht 4,5xIN1 wie un Anspruch 11 
angegeben; vgl. Pkt. VI-3) sein kann, steilt die Ausführ-
barkeit der Erfindung geinäB Anspruch 1 nach Auffassung der 
Kanuner nicht in Frage. Der infolge der fakultativen 
RUckbeziehung des Anspruchs 11 auf Anspruch 9 auftretende 
Widerspruch bei einer bevorzugten Ausführungsforin der 
Erfindung 1st allenfalls ein Mangel an Deutlichkeit 
(Art. 84 EPU). Ein soicher liefert jedoch keinen 
Einspruchsgrund. 
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5. 	Neuheit 

5.1 Das Streitpatent geht davon aus, daB ein Gradientenspulen-

System, gemäB dem ersten Teil des Anspruchs 1 aus Dokument 

D3 bekannt sei; vgl. die Beschreibung, Spalte 1, Zeilen 49 

und 50. Dabei kann es dahingesteilt bleiben, ob die bekann-

ten Korrekturspulen ohne weiteres als Gradientenspulen ge-

eignet sind, und ob der Fachinann Dokument D3 zu Abbildungs-

zwecken die Verbindung von ringförmigen Einzelspulen für 

das Gradientenfeld  ~ Bz/d z  und von sattelförmigen Einzelspu-
len für die Gradientenfe1dercBz/c,x UfldC)B/o) y  entnehmen 

würde. Denn die Neuheit des Anspruchs 1 gegenuber Dokument 

D3 ist - wie auch die Einspruchsabteilung zu recht festge-

stelit hat - bereits durch die weder Dokument D3 noch einer 

anderen Entgegenhaltung entnehmbaren Kennzeichenmerkmale 

a), b) und C) gegeben. 

	

5.2 	Der Einwand der Beschwerdeführerin in Pkt. VI-4, der Gegen- 

stand des Anspruchs 1 sei aus Fig. 29 des Dokuments D3 be-

kannt, geht aus folgenden Gründen fehl: In dem bekannten 

mittleren Spulenbogen der Fig. 29 des Dokuments D3 ist der 

StromfiuB demjenigen im inneren Spulenbogen entgegengerich-

tet. Damit ist das dem in Nerkmal a) erwähnten "weiteren 

bogenförmigen Leiterstück" vergleichbare Leiterstück 26-33 

beirn Stand der Technik dem der Querschnittsebene unmittel-

bar benachbarten bogenfärmigen Leiterstück nicht "parallel" 

sondern höchstens antiparallel geschaltet. Des weiteren 

weist der äuBere Leiterbogen (54-57) keinen "mit zuriehmen-

dem Abstand von der Querschnittsebene wachsenden" sondern 

einen abnehmenden Wert der Amperewindungszahl auf. Die Be-

schwerdeführerin hat diese zwei strukturellen Unterschiede 

zwar selbst erkannt (vgl. Pkt. VI-5a und VI-4), doch geht 

sie bei ihrer SchluBfolgerung von der falschen Annahme aus 

(vgl. Pkt. VI-4), daB bei der Prufung auf Neuheit Merkmals-

unterschiede auBer Betracht bleiben kônnten, wenn die ihnen 

inhärenten Wirkungen gegebenenfalls vernachlässigbar oder 

erfindungsunwesentlich sind. 
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5.3 	Die aus Dokument D2 bekannten und zur Erzeugung eines 

konstanten BZ/x-oderBZ/D)Y-Gradienten  geeigneten 
Korrekturspulen für den radialen Term 1. Ordnung in Fig. 35 
auf Seite 50 entsprechen dem Spulentyp der Fig. 25 des 

Dokuinents D3 und sind konventionelle Satteispulen ohne em 

weiteres (inittleres) bogenformiges Leiterstück. 

Dokument Dl betrif ft zylindrische Korrekturspulen. 

	

5.4 	Die weiteren, im Recherchenbericht genannten Dokumente 

betreffen keine Satteispulen und liegen somit voin Gegen-

stand des Anspruchs 1 welter entfernt. 

5.5 Die in der Beschwerdebegrundung von der Beschwerdeführerin 

neu entgegengehaltenen Dokumente D4, D5, D6 und D7 werden 

nicht von Aints wegen in das Verfahren eingefUhrt. Eine 

Uberprufung hat ergeben, daB deren Berücksichtigung zu 

keiner anderen Entscheidung führen würde. Auf dieses ver-

spatete Vorbringen braucht deshalb in den folgenden Ent-

scheidungsgründen nicht näher eingegangen zu werden, vgl. 

T 122/84, AB1. EPA 1987, 177, Nr. 13. Dokument D4 of fenbart 
nämlich keinerlei konstruktive Details von felderzeugenden 

Spulen, Dokumente D5 und D6 nur konventionelle Satteispu-
len ohne mittleren Spulenbogen, und Dokument D7 weist das 

gleiche Prioritàtsdatum auf wie das Streitpatent. 

5.6 Der Gegenstand des Anspruchs 1 1st somit neu. 

	

6. 	Erfinderische Tätigkeit 

6.1 Ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik gemäB Doku-

inent D3 liegt dern Streitpatent objektiv die Aufgabe zugrun-

de, ein Gradientenspulensystem gemãB dem ersten Teil des 

Anspruchs 1 derart abzuwandeln, daB der praktisch auf die 

Symmetrieebene (12) beschrànkte, ebene, flächenhafte, ver-

zerrungs- und artefarktfrei abbildbare Objektbereich des 
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* 
bekannten Systems zu einern fehlerfrei abbildbaren Bereich 

(10) mit dreidimensionaler Ausdehnung - d. h. zu einem 

Linearitätsbereich der Gradientenfelder mit einer zusätz-

lichen Ausdehnung in Richtung des stationären magnetischen 

Grundfeldes (z) - erweitert wird; vgl. das Streitpatent, 

Spalte 2, Zeilen 35-44; Spaite 3, Zeilen 26-50, und 

Spalte 4, Zeilen 10-12. 

Die von der Beschwerdeführerin in Betracht gezogene Herab-

setzung des Drosselwiderstandes (Pkt. VI-5a) scheidet als 

objektive weitere Teilaufgabe aus, da sie eine Funktion der 

in Anspruch 1 nicht enthaltenen absoluten Spulenabmessungen 

ist, vgl. das Streitpatent Spalte 4, Zeilen 12 bis 16. 

6.2 Es kann dahingestelit bleiben, ob ein Fachmann - wie die 

Beschwerdeführerin einwendet (vgl. Pkt. VI-5c) - sich bei 

der Gestaltung von Gradientenspulen, die ein homogenes 

magnetisches Grundfeld in ein lineares Gradientenfeld um-

wandeln, auch auf dem Gebiet der Korrekturspulen, die die 

Homogenität des Grundfeldes verbessern, nach Anregungen für 

die Läsung der genannten Aufgabe umsieht. Denn der Em-

spruchsabteilung ist darin zu folgen, daB der Fachmann auch 

den aus den Dokuinenten Dl, D2 und D3 bekannten Korrektur-

spulen keinerlei Anregung entnehmen kann, den Linearitàts-

bereich des Gradientenfeldes parallel zur Grundfeldrichtung 

dadurch auszudehnen, daB den einer senkrecht zur Richtung 

des Grundfeldes verlaufenden Querschnittsebene benachbarten 

bogenforinigen Leiterstücken der sattelfärTrnigen Einzelspulen 

jeweils ein weiteres bogenfärmiges Leiterstück parallel ge-

schaltet wird (kennzeichnendes Merkinal a) und dabei die 

Lage und die Amperewindugszahl der einzelnen bogenförmigen 

Leiterstücke in geeigneter Weise gewählt werden (kennzeich-

nende Merkmale b und C). Bereits das Merkmal a) 1st nach 

Uberzeugung der Kammer durch den nachgewiesenen Stand der 

Techniknicht nahegelegt. Es ist nicht ersichtlich, was den 

Fachinann dazu anregen kännte Leiterstücke einer Spule in 
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zwei oder mehr parallel geschaltete Leiterstücke aufzuspal-
ten. Selbst bei den den Gradientenspulen des Streitpatents 
wirkungsmãl3ig am ehesten vergleichbaren Spulen zur radialen 
Korrektur 1-ster Ordnung von Inhomogenitaten des Grundfel-
des (z. B. Fig. 25 in D3 und Fig. 35 in D2) sind keine Lel-
terstücke in je zwei parallelgeschaltete LeiterstUcke auf-
gespalten. 

6.3 	Die von der Beschwerdeführerin (vgl. Punkt VI-5b) geltend 
gemachte Wirkung der in Fig. 29 des Dokuments D3 darge-
steilten Spule würde nach Auffassung der Kammer mit ihrem 
Potential 4. Grades zwar zur Homogenität des Grundfeldes 
beitragen kännen. Es 1st aber nicht ersichtlich, daB soiche 
Spulen die zur Läsung der genannten Aufgabe erforderliche 
räuinliche Ausdehnung des linearen Gradientenfeldes bewirken 
kännen, da hierzu ein Potential 2. Grades erforderlich ist. 
Es kann deshalb dahingestelit bleiben, ob - wie die Be-
schwerdeführerin ineint - überhaupt eine Unterdrückung von 
Feldinhomogenitäten 2. Ordnung durch den mittleren Bogen 
dieser bekannten Spule aus dent für alle drei Bögen 
angegebenen Gesamtpotential in Dokument D3, Spalte 7, 
Zeilen 39-48 herleitbar 1st. 

Vor alleni aber legt diese bekannte Spule in keiner Weise 
die erfindungsgemäBe Unigestaltung einer konventionellen 
Sattelspule nahe. Denn, abgesehen davon, daB bei dieser 
Spule ebenfalls keine einander parallelgeschalteten Lei-
terstücke vorhanden sind (alle LeiterstUcke einer Spule 
werden dort nacheinander vom gleichen Strom durchflossen, 
liegen also in Serie zueinander), 1st auch noch die Ampere-
windungszahl der auBenliegenden bogenfôrinigen Leiterstücke 
kleiner als die der in der Mitte liegenden. Es ist nicht 
ersichtlich inwiefern dies den Fachniann dazu anregen sollte 
die Ainperewindungszahl mit wachsendem Abstand von der be-
sagten Querschnittsebene zunehinen zu lassen (kennzeich-
nendes Merkmal c des Anspruchs 1). 

to 
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6.4 	Die oben in Pkt. 6.3 genannten Gründe treffen erst recht 
auf den verspätet nachgewiesenen Stand der Technik gemä2 

den Dokumenten D5 und D6 zu, bei dem die Gradientenspulen 

nicht nur die gleiche konventionelle Satteispulenform auf-

weisen wie bei den Dokunenten D2 und D3 sondern zusätzlich 

noch uxn 900  gegen die Grundfeldrichtung versetzte Spulen-

achsen aufweisen, vgl. Pkt. VI-5d. 

	

6.5 	Da, wie in Pkt. 6.3 dargelegt, der Gegenstand des An- 

spruchs 1 des Streitpatents bereits aufgrund der nicht-

naheliegenden Uxngestaltung konventioneller Satteispulen zur 

räuinlichen Ausdehnung des von ihnen erzeugten linearen Gra-

dientenbereichs auf erfinderischer Tãtigkeit beruht, ist es 

unerheblich, ob die un Anspruch 1 genannten ring- und sat-

telfärmigen Einzelspulen darüber hinaus derart zusammenwir-

ken, daB ein Kombinationseffekt entsteht; vgl. Pkt. VI-5e. 

	

7. 	Nach alledem kann soniit Anspruch 1 unverändert aufrechter- 

halten werden. Die Ansprüche 2 bis 22 sind von Anspruch 1 

abhàngig. Eine gesonderte Untersuchung ihrer Rechtsbestän-

digkeit erUbrigt sich daher. 

Die Beschwerdekanuner koinint deswegen zu dein Ergebnis, daB 

keiner der in Artikel 100 EPU genannten Einspruchsgrunde 

der Aufrechterhaltung des Streitpatents im Umfang der 

erteilten Anspruche 1-22 entgegensteht. 

* 
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Entsche idungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschãftstellenbeainte: 	Der Vorsitzende: 

M. Beer 	 K. Lederer 
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